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Hamburgs Schulen öffnen ihre Türen für erste Unterrichtsangebote 
Schulsenator Ties Rabe: „Sorgfalt vor Geschwindigkeit“ 

Hamburgs Schulen werden Schritt für Schritt ihre Türen für erste Unterrichtsangebote 

öffnen. Schulsenator Ties Rabe stellte heute entsprechende Pläne der Schulbehörde 

vor. So folgt Hamburg dem Beschluss der Ministerpräsidenten und der 

Bundeskanzlerin und wird die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen ab 

dem 27. April in der Schule auf ihren Schulabschluss vorbereiten. Ab dem 4. Mai 

sollen die Klassenstufe 4 der Grundschulen, 6 der Gymnasien sowie die Oberstufen 

von Stadtteilschule und Gymnasium folgen. Damit sich niemand infiziert, werden alle 

Klassen in kleine und strikt getrennte Lerngruppen aufgeteilt. Diese Lerngruppen 

bekommen dann intensiveren, aber in der Stundenzahl reduzierten Unterricht, der 

durch Fernunterricht zu Hause ergänzt wird. Bis zu den Maiferien sollen die Schulen 

Schritt für Schritt die entsprechenden Unterrichtsangebote aufbauen. Schulsenator 

Ties Rabe: „Das neue Unterrichtsangebot verbessert den Lernerfolg und hilft bei der 

Vorbereitung auf einen guten Schulabschluss. Es ist ein vorsichtiger erster Schritt, 

aber noch nicht vergleichbar mit dem vollen Unterrichtsprogramm vor der Corona-

Krise. Wir nehmen den Infektionsschutz sehr ernst. Für uns gilt: Sorgfalt vor 

Geschwindigkeit.“  

Insgesamt profitieren an den Grundschulen rund 20 Prozent und an den Gymnasien und 

Stadtteilschulen rund 45 Prozent aller Schülerinnen und Schüler von dem neuen 

Unterrichtsangebot in der Schule. So werden in der Woche ab dem 27. April die 

Klassenstufen 9, 10 und 13 der Stadtteilschule, 10 und 12 der Gymnasien, 9 und 10 der 

Regionalen Bildungs- und Beratungszentren sowie die Abschlussklassen der 

Berufsbildenden Schulen erste Präsenzangebote zur Vorbereitung auf die 

Abschlussprüfungen bekommen. Eine Woche später beginnen die Unterrichtsangebote für 

die Klassenstufe 4 der Grundschule, die Klassenstufen 6 und 11 der Gymnasien sowie die 

Klassenstufe 12 der Stadtteilschulen. Das neue schulische Unterrichtsangebot betrifft damit 

vier der neun Klassenstufen der Stadtteilschulen, vier der acht Klassenstufen der Gymnasien 

und eine der fünf Klassenstufen der Grundschulen.   

Die Hamburger Schulbehörde folgt den Empfehlungen der Nationalen Akademie der 

Wissenschaften Leopoldina und wird alle Klassen in kleine Lerngruppen mit höchstens 15 

Schülerinnen und Schülern aufteilen. Die kleinen Lerngruppen bekommen rund die Hälfte 

des Unterrichts in der Schule, die andere Hälfte als Fernunterricht zu Hause. Der Wechsel 

beider Unterrichtsformen ermöglicht es, dass nur wenige Schülerinnen und Schüler 

gleichzeitig in der Schule sind. Schulsenator Ties Rabe: „Es ist eine große Aufgabe, guten 

Schulunterricht und bestmöglichen Infektionsschutz sicherzustellen. Wir nehmen diese 

Aufgabe sehr ernst. Durch kleine Lerngruppen, reduzierte Schulstunden und die so 

verringerte Schülerzahl hat nur ein Bruchteil aller Schülerinnen und Schüler gleichzeitig 

Unterricht. Dadurch können die Schülerinnen und Schüler sichere Abstände einhalten und 

die Zahl der möglichen Kontakte in der Schule und auf dem Schulweg deutlich reduzieren.“  

Weitere Planungsschritte der nächsten vier Wochen 

Hamburgs Schulen sollen in den nächsten vier Wochen ein gutes Unterrichtsangebot 

aufbauen. Senator Rabe: „Wir müssen jetzt viele Fragen klären, neue Stundenpläne 

erarbeiten, neue Pausenzeiten und Schulabläufe festlegen, die bereits angelaufenen 



Abschussprüfungen gut organisieren, Hygienekonzepte ausarbeiten und den Fernunterricht 

sicherstellen. Das braucht eine sorgfältige Planung. Zwar sollen alle Schülerinnen und 

Schüler der genannten Klassenstufen bereits ab dem 27. April und dem 4. Mai erste 

Unterrichtsangebote bekommen, aber die Schulen haben bis zu den Maiferien Zeit, das 

komplette Unterrichtsangebot aufzubauen. Denn wir erfinden unter schwierigen 

Bedingungen ein neues Schulsystem, und da ist Sorgfalt wichtig.“  

Zusammen mit den Schulen wird die Schulbehörde unter anderem klären, in welchem 

Wechsel sich die Lerngruppen in der Schule aufhalten und wie Schul- und Fernunterricht der 

jeweiligen Lerngruppen zeitlich aufgeteilt werden. So könnten sich die Lerngruppen bei ihrem 

Schulbesuch wochenweise oder tageweise abwechseln. Denkbar sind aber auch andere 

Modelle, beispielsweise die Aufteilung der Lerngruppen auf den Vor- und den Nachmittag. 

Umfassender Infektionsschutz an Schulen 

Kleine Lerngruppen und eine reduzierte Aufenthaltsdauer in der Schule sind die Grundlage 

für einen umfassenden Infektionsschutz. So soll der Unterricht einer Lerngruppe immer in 

demselben Klassenraum stattfinden, damit Schüler nicht durch das Gebäude laufen und der 

Klassenraum jeden Tag gezielt und verlässlich gereinigt werden kann. Gruppentische und 

Gruppenarbeit sind aufgrund der Infektionsgefahr verboten. Die WC-Anlagen sollen zwei Mal 

am Tag gereinigt werden, Seifenspender und Desinfektionsmittel stets gefüllt bereitstehen. 

Gestaffelte Pausenzeiten oder getrennte Areale für die verschiedenen Lerngruppen auf dem 

Schulgelände oder im Schulgebäude helfen ebenfalls, die Infektionsgefahr zu bannen. Alle 

Schulen werden in Zusammenarbeit mit der Schulbehörde ein Hygienekonzept erarbeiten 

und die Schülerinnen und Schüler zur Einhaltung der Regeln erziehen.  

Regelungen für Risikogruppen – Notbetreuung an Kitas für Kinder von Lehrkräften  

Besorgten Eltern und Lehrkräften kommt die Schulbehörde entgegen. Kranke Kinder müssen 

nicht in die Schule. Schülerinnen und Schüler werden auch dann von der Teilnahme am 

Unterricht befreit, wenn sie gesund sind, aber in häuslicher Gemeinschaft mit Personen 

leben, die im Fall einer Infektion besonders gefährdet wären. Dies ist etwa dann der Fall, 

wenn Vater oder Mutter nach einer Organtransplantation Immunsuppressiva einnehmen 

müssen. In Bezug auf die Lehrkräfte gilt selbstverständlich dasselbe. Um die 

Betreuungsprobleme von Lehrkräften mit kleinen Kindern zu lösen, haben Schul- und 

Sozialbehörde vereinbart, dass Lehrkräfte jederzeit die Notbetreuung der Hamburger 

Kindertagestätten in Anspruch nehmen können. 

 


